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Polizeiverordnung

der Gemeinde Naundorf (Landkreis Torgau-Oschatz) als Ortspolizeibehörde

zur Aufrechterhaltung der öffentlichen Sicherheit und Ordnung

und gegen umweltschädliches Verhalten

Aufgrund § 9 Abs. 1 in Verbindung mit § 1 Abs. 1 und § 17 des Polizeigesetzes des Freistaates Sachsen (SächsPolG) in der Fassung der Bekanntmachung vom 13. August 1999 (SächsGVBl. S. 466), zuletzt geändert durch Artikel 45 des Gesetzes zur Modernisierung der sächsischen Verwaltung und zur Vereinfachung von Verwaltungsgesetzen (SächsVwModG) vom 5. Mai 2004 (SächsGVBl. S. 148, 171), erlässt die Gemeinde Naundorf nach Beschluss des Gemeinderates vom 29. Mai 2006 für die Gemeinde Naundorf folgende Polizeiver-ordnung:

Abschnitt 1

Allgemeine Regelungen zum örtlichen und sachlichen Geltungsbereich

§ 1

Begriffsbestimmungen

(1) Öffentliche Straßen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind alle Straßen, Wege und Plätze, die dem öffentlichen Verkehr gewidmet sind oder auf denen ein tatsächlicher öffentlicher Verkehr stattfindet. Zu den öffentlichen Straßen gehören insbesondere auch Fahrbahnen, Brücken, Randstreifen, Radwege, Parkplätze, Haltestellen der öffentlichen Verkehrsbetriebe, Haltebuchten, Wartehäuschen, Straßenböschungen und Stützmauern.

(2) Gehwege sind die dem öffentlichen Fußgängerverkehr gewidmeten oder ihm tatsächlich zur Verfügung stehenden Flächen ohne Rücksicht auf ihren Ausbauzustand. Sind solche Gehwege nicht vorhanden, gelten als Gehwege die seitlichen Flächen am Rande der Fahrbahn mit einer Breite von 1,5 m. Als Gehwege gelten auch Fußwege, verkehrsberuhigte Bereiche im Sinne von § 42 Abs. 4a StVO und Plätze.

(3) Öffentliche Anlagen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind gärtnerisch gestaltete Anlagen oder sonstige Grünanlagen, die der Erholung der Bevölkerung oder der Gestaltung des Orts- und Landschaftsbildes dienen und der Öffentlichkeit zugänglich sind. Dazu gehören auch Verkehrsgrünanlagen und öffentlich zugängliche Kinderspielplätze.

(4) Einrichtungen im Sinne dieser Polizeiverordnung sind alle Gegenstände und baulichen Anlagen, die zur zweckdienlichen Benutzung von Straßen oder Anlagen aufgestellt oder angebracht sind, insbesondere Bänke, Stühle, Abfall- und Wertstoffbehälter, Spielgeräte und Wartehäuschen.

§ 2

Allgemeine Verhaltenspflichten

Jeder Bürger hat sich im Sinne dieser Verordnung so zu verhalten, dass andere nicht gefährdet, geschädigt oder mehr als nach den Umständen unvermeidbar behindert oder belästigt werden.

Die Benutzung der Straßen, Gehwege, Anlagen und Einrichtungen darf nicht vereitelt oder beschränkt werden, soweit durch andere Rechtsvorschriften, insbesondere Vorschriften des Straßen- und Wegerechts, nichts anderes bestimmt ist.

Abschnitt 2

Schutz gegen Lärmbelästigung

§ 3

Benutzung von Rundfunkgeräten, Lautsprechern, Musikinstrumenten u.ä.

(1) Rundfunk- und Fernsehgeräte, Lautsprecher, Tonwiedergabegeräte, Musikinstrumente sowie andere mechanische oder elektro-akustische Geräte zur Lauterzeugung oder –Verstärkung dürfen nur so benutzt werden, dass andere nicht erheblich belästigt werden. Dies gilt insbesondere, wenn die Geräte oder Instrumente bei offenen Fenstern oder Türen, auf offenen Balkonen, im Freien oder in Kraftfahrzeugen betrieben oder gespielt werden.

(2) In der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ist jeder ruhestörende Lärm untersagt.

(3) Veranstaltungen im Freien sind genehmigungspflichtig.

(4) Abs. 1 und 2 gilt nicht:

a)
bei angemeldeten und genehmigten Festumzügen, Kundgebungen, Märkten und Messen im Freien und bei Veranstaltungen, die einem herkömmlichen Brauch entsprechen,

b)
für amtliche Durchsagen.

§ 4

Lärm aus Gaststätten

Aus Gaststätten, Diskotheken, Betrieben und Versammlungsräumen innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der Nähe von Wohngebäuden darf kein Lärm nach außen dringen, durch den andere erheblich belästigt werden. Fenster und Türen sind erforderlichenfalls geschlossen zu halten.

§ 5

Lärm von Sport- und Spielstätten

(1) Öffentliche oder allgemein zugängliche Sport- und Spielstätten dürfen in der Zeit zwischen 20 Uhr und 8 Uhr nicht benutzt werden, wenn andere dadurch erheblich belästigt werden.

(2) Bei Sportplätzen bleiben die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Sportanlagenlärmschutzverordnung, unberührt.

§ 6

Lärm durch Fahrzeuge


In bewohnten Gebieten ist es auch außerhalb von öffentlichen Verkehrsflächen verboten,


a)
Kraftfahrzeugmotoren unnötig laufen zu lassen


b)
Fahrzeug- und Garagentüren übermäßig laut zu schließen,


c)
Fahrräder mit Hilfsmotor und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten, unter Balkonen oder auf Innenhöfen von Wohnhäusern anzulassen.


d)
beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm zu verursachen,


e)
mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötige Schallzeichen abzugeben.

§ 7

Lärm durch Haus- und Gartenarbeiten

(1) Haus- und Gartenarbeiten, die geeignet sind, die Ruhe anderer unzumutbar zu stören, dürfen werktags in der Zeit von 20 Uhr bis 7 Uhr sowie an Sonn- und Feiertagen grundsätzlich nicht ausgeführt werden. Zu den Haus- und Gartenarbeiten gehören insbesondere der Betrieb von Bodenbearbeitungsgeräten mit Verbrennungsmotoren, das Rasenmähen, das Laubsaugen und Häckseln, das Hämmern, Sägen, Bohren, Schleifen, Holzspalten, das Ausklopfen von Teppichen, Betten, Matratzen, Polstermöbeln, Kleidungsstücken u.ä.

(2) Die Vorschriften nach dem Bundes-Immissionsschutzgesetz, insbesondere die Rasenmäherlärmschutzverordnung, bleiben unberührt.

(3) Notwendige Reparaturen und Bauarbeiten durch Firmen werden wochentags davon nicht berührt.

§ 8

Lärm durch Tiere

Tiere, insbesondere Hunde, sind so zu halten, dass niemand durch anhaltende tierische Laute mehr als nach den Umständen unvermeidbar gestört wird.

Abschnitt 3

Schutz vor umweltschädlichem und sonstigem störenden Verhalten

§ 9

Verhalten auf Straßen und Anlagen

(1) Auf öffentlichen Verkehrsflächen und in Anlagen dürfen Fahrzeuge nicht gewaschen, instandgesetzt oder gewartet werden.

(2) Das Abstellen von stillgelegten bzw. Unfallfahrzeugen im öffentlichen Verkehrsraum und in Anlagen ist verboten. Fahrzeugwracks sind vom Fahrzeughalter umgehend einer ordnungsgemäßen Entsorgung zuzuführen bzw. zuführen zu lassen.

(3) Das Ab- und Aufstellen von Verkaufswagen, Fahrgeschäften, Verkaufs- und Ausstellungszelten, Ständen und ähnlichen Einrichtungen auf öffentlichen Verkehrsflächen und Grünanlagen ist nur nach entsprechender Sondernutzungsgenehmigung durch die Gemeinde erlaubt.

(4) Das Verteilen von Druckschriften auf öffentlichen Straßen und Anlagen ist nicht gestattet, wenn dadurch die Leichtigkeit des Verkehrs beeinträchtigt oder das Erholungsbedürfnis, insbesondere der Anlagennutzer, gefährdet wird.

(5) Wer Druckschriften auf öffentlichen Straßen und Anlagen vertreibt, muss weggeworfene Druckschriften, die zu einer Verschmutzung der unmittelbaren Umgebung des Verteilerortes geführt haben, unverzüglich beseitigen.

(6) Genehmigungsvorbehalte, Genehmigungen, Verbote und Auflagen nach anderen Vorschriften bei der Verteilung von Druckschriften bleiben unberührt.

§ 10

Belästigung der Allgemeinheit

(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in öffentlichen Anlagen oder den zu ihnen gehörenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt

a) das Nächtigen,

b) das die körperliche Nähe suchende oder sonst besonders aufdringliche Betteln sowie das Anstiften von Minderjährigen zu dieser Art des Bettelns,

c) das Verrichten der Notdurft,

d) das Lagern oder dauerhafte Verweilen außerhalb von Freischankflächen oder Einrichtungen, wie Grillstellen u.ä. ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses, wenn dessen Auswirkungen geeignet sind, andere erheblich zu belästigen,

e) der öffentliche Konsum von Betäubungsmitteln,

f) das Belästigen oder Behindern anderer durch Lärmen, Aufdringlichkeit, trunkenheits- oder rauschbedingtes Verhalten.

(2) Die Vorschriften des Strafgesetzbuches und des Betäubungsmittelgesetzes bleiben unberührt.

§ 11

Verunreinigung öffentlicher Brunnen, Wasserbecken u.ä.

Öffentliche Brunnen, Wasserbecken, Wasserläufe sowie Teiche dürfen nur entsprechend ihrer Zweckbestimmung genutzt werden. Es ist verboten, sie zu beschmutzen, das Wasser zu verunreinigen, feste oder flüssige Gegenstände in sie einzubringen oder, soweit es nicht ausdrücklich zugelassen ist, darin zu waschen, zu baden sowie Hunde oder andere Tiere darin baden zu lassen.

§ 12

Verkauf von Lebensmitteln und sonstigen Artikeln im Freien


Werden Speisen und Getränke zum Verzehr an Ort und Stelle verabreicht, so sind für die Speisereste und Abfälle geeignete Behälter bereitzustellen.

§ 13

Gefahren und Belästigungen durch Tiere

(1) Tiere sind so zu halten und zu beaufsichtigen, dass niemand gefährdet oder belästigt wird.

(2) Das Halten von Raubtieren, Gift- und Riesenschlangen und ähnlichen Tieren, die durch Körperkräfte, Gifte oder ihr Verhalten Personen gefährden können, ist der Gemeinde Naundorf unverzüglich anzuzeigen.

(3) Hunde dürfen ohne Begleitung einer Person, die durch Zuruf auf die Tiere einwirken kann, nicht frei herumlaufen.

(4) Auf öffentlichen Straßen, Wegen, Plätzen und sonstigen öffentlichen Anlagen müssen Hunde an der Leine geführt werden.

(5) Der Halter oder Führer eines Hundes hat dafür zu sorgen, dass dieser seine Notdurft nicht auf Gehwegen, in Grün- und Erholungsanlagen oder auf fremden Grundstücken verrichtet. Dennoch dort abgelegter Hundekot ist unverzüglich durch den Hundehalter zu beseitigen.

(6) Umherstreunende und verwilderte Tiere (Hunde, Katzen u.ä.) dürfen nicht gefüttert werden. Sie sind unverzüglich bei der Ortspolizeibehörde zu melden.

(7) Aufgefundene kranke oder tote Wildtiere sind nicht zu berühren und aufgrund möglicher Gefahren, ansteckender Krankheiten oder Seuchen meldepflichtig.

(8) Bienenbestände dürfen an Feld- und Waldwegen sowie im Innenbereich des Ortes nur so aufgestellt werden, dass Wegbenutzer oder Anlieger nicht gefährdet oder gestört werden.

§ 14

Belästigung durch Ausdünstungen u.ä.

(1) Übel riechende Gegenstände und Stoffe dürfen in der Nähe von Wohngebäuden nicht gelagert, verarbeitet oder befördert werden, wenn andere dadurch in ihrer Gesundheit geschädigt oder erheblich belästigt werden.

(2) Viehdung darf grundsätzlich nur in einer Entfernung von mehr als 300 m von Wohngebäuden gelagert werden. Auf ortsübliche Dungstätten findet die Vorschrift keine Anwendung.

(3) Fahrzeuge mit Verbrennungsmotoren sind grundsätzlich in Wohngebieten, an öffentlichen Einrichtungen, Schulen und sonstigen Gebäuden so abzustellen, dass die austretenden Verbrennungsgase beim Starten keine zusätzliche Belästigung darstellen (Auspuff entgegengesetzt zur Haus- bzw. Begrenzungsfläche).

(4) Abortgruben, Schlammfänger für Wirtschaftsgewässer sowie alle sonstigen Gruben, die Auswurfstoffe und Abfälle aufnehmen, sind möglichst in geruchloser Weise zu entleeren und zu reinigen. Der Inhalt muss unmittelbar in einen luftdicht verschließbaren Behälter geleitet werden. Die Behälterbeschaffenheit hat so zu erfolgen, dass eine Verunreinigung der Transportwege ausgeschlossen ist. Das Entleeren der Abort-, Dung- und Jauchegruben darf nur werktags vorgenommen werden.

(5) An Nachmittagen vor Sonn- und Feiertagen ist eine Reinigung der Abort- und Dunggruben und die Abfuhr des Inhalts nicht gestattet. Der zur landwirtschaftlichen oder gärtnerischen Verwendung bestimmte Viehdung ist unverzüglich einzuarbeiten.

§ 15

Unerlaubtes Plakatieren, Beschriften, Bemalen

(1) An öffentlichen Straßen und Gehwegen sowie in öffentlichen Anlagen oder den zu ihnen gehörenden Einrichtungen ist ohne Erlaubnis der Ortspolizeibehörde untersagt:

a) außerhalb von zugelassenen Plakatträgern (Anschlagtafeln usw.) zu plakatieren,

b) andere als dafür zugelassene Flächen zu beschriften, zu bemalen oder zu besprühen (dies gilt auch für bauliche oder sonstige Anlagen, die von öffentlichen Straßen, Gehwegen oder Grün- und Erholungsanlagen einsehbar sind),

c) Werbeschilder ohne vorherige Genehmigung anzubringen.

(2) Die Erlaubnis nach Abs. 1 ist zu erteilen, wenn öffentliche Belange nicht entgegenstehen, insbesondere eine Verunstaltung des Orts- und Straßenbildes nicht zu befürchten ist. Unmittelbar nach Beendigung der Veranstaltung sind die Plakate innerhalb von 14 Kalendertagen durch den Veranstalter zu entfernen.

(3) Wer entgegen den Verboten des § 15 Abs. 1 außerhalb von zugelassenen Plakatträgern plakatiert oder andere als dafür zugelassene Flächen beschriftet oder bemalt, ist zur unverzüglichen Beseitigung verpflichtet. Die Beseitigungspflicht trifft unter den Voraussetzungen des § 4 Abs. 3 SächsPolG auch den Veranstalter oder die sonstige Person, die auf den jeweiligen Plakatanschlägen oder Darstellungen nach Satz 1 als Verantwortlicher benannt wird.

§ 16

Verunreinigungsverbot

(1) Jede Verunreinigung der öffentlichen Straßen und Anlagen ist untersagt. Unzulässig ist insbesondere:

a) das Wegwerfen oder Zurücklassen von Unrat, Lebensmittelresten, Papier, Glas, Konservendosen oder sonstigen Verpackungsmaterialien sowie von scharfkantigen, spitzen, gleitfähigen oder anderweitig gefährlichen Gegenständen,

b) das Ablassen oder die Einleitung von Säure, Öl, Benzin oder sonstigen wassergefährdenden flüssigen oder schaumigen Stoffen (dies gilt nicht nur für den Öffentlichkeitsbereich),

c) der Transport von Asche, Sand oder ähnlichen Materialien, die verwehen können, auf offenen Transportmitteln, sofern diese Stoffe nicht abgedeckt oder in geschlossene Behältnisse verfüllt worden sind.

(2) Hat jemand öffentliche Verkehrsflächen oder Anlagen – auch in Ausübung eines Rechtes oder einer Befugnis – verunreinigt oder verunreinigen lassen, hat er unverzüglich für die Beseitigung dieses Zustandes zu sorgen.

(3) Die Absätze 1 und 2 finden nur soweit Anwendung, als die Verunreinigung nicht zu Verkehrsbeeinträchtigungen oder –gefährdungen führt und damit in den Anwendungsbereich des § 32 der StVO fällt.

(4) Leergut darf auf öffentlichen Straßen nur in Vorbereitung des unmittelbar bevorstehenden Abtransports, jedoch nicht an Wochenenden sowie an Sonn- und Feiertagen, abgelagert werden. Außerdem darf das Leergut weder den Verkehrsfluss noch die Fußgänger gefährden.

(5) Die Lagerung von Baumaterial, Bauschutt oder anderen Materialien an oder auf öffentlichen Straßen ist nur dann gestattet, wenn dies anderweitig nicht möglich ist und bedarf der Ausnahmegenehmigung der Gemeindeverwaltung. Die Ausnahmegenehmigung wird befristet erteilt und kann Auflagen enthalten. Der Lagerplatz ist ausreichend zu kennzeichnen, um Unfälle zu vermeiden.

(6) Das Aufstellen von Containern ist genehmigungspflichtig durch die Gemeindeverwaltung, sofern sich der Standplatz nicht auf privatem Grundstück befindet.

(7) Das Ablagern von Stoffen jeglicher Art (einschließlich Bauschutt zur Wegbefestigung und pflanzliche Stoffe) in Grün- und Erholungsanlagen, auf Wegen und sonstigen Plätzen ist untersagt.

(8) Das Aufbrechen von Straßen, Gehwegen und öffentlichen Plätzen ist nur mit Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung erlaubt. Nach Aufbruch ist der alte Zustand wiederherzustellen.

§ 17

Abfallentsorgung

(1) Aufgestellte Abfallbehälter für die Rückgewinnung von Rohstoffen zur Wiederverwendung sind nur zum Aufnehmen kleinerer Abfallmengen bestimmt. Das Einbringen von in Haushalten anfallenden Küchenabfällen oder in Gewerbebetrieben entstehenden Abfällen ist nicht erlaubt.

(2) Abfallbehälter aller Art sowie Sammelbehälter zur Rückgewinnung von Rohstoffen dürfen nicht durchsucht und es dürfen keine Gegenstände daraus entnommen werden.

(3) Es ist verboten, Abfälle oder Gegenstände für die Rohstoffgewinnung auf oder neben die zur Aufnahme bestimmten Behälter zu stellen.

(4) Die Wiederherstellung der Ordnung und Sauberkeit nach der Entleerung der Mülltonnen und Papiertonnen sowie der Einsammlung der gelben Säcke, der Sperrmüll- sowie Elektro- und Elektronikgroßgerätesammlungen und Schrottsammlungen ist Sache des jeweiligen Grundstückseigentümers. Diese hat spätestens einen Tag nach der entsprechenden Aktion zu erfolgen.

(5) Müllnormtonnen sind an den für die Abfallabfuhr bestimmten Tagen in der Regel am Gehwegrand, sofern der Müllentsorgungsbetrieb dies nicht wahrnimmt oder wenn kein Gehweg vorhanden ist, am äußeren Rand der Straße zur Entleerung bereitzustellen. Sind Straßenteile, Straßenzüge oder Wohnwege mit dem Sammelfahrzeug nicht befahrbar, so haben die Benutzer der Abfallabfuhr die Müllnormtonnen an eine durch die Sammelfahrzeuge erreichbare Stelle zu bringen. Nach Entleeren der Müllnormtonnen sind diese unverzüglich vom Aufstellplatz zu entfernen.

§ 18

Abbrennen offener Feuer und Großfeuer und Verbrennen von Gartenabfällen

(1) Das Abbrennen offener Feuer (Traditions- und Lagerfeuer) darf nur nach vorheriger Genehmigung durch die Gemeindeverwaltung durchgeführt werden. Bei der Durchführung von Großfeuern ist die Aufsicht der Freiwilligen Feuerwehr nötig. Die Genehmigung erfolgt nach schriftlichem Antrag. Die Verantwortung trägt der Veranstalter.

(2) Keiner Erlaubnis bedürfen Koch- und Grillfeuer mit trockenem, unbehandeltem Holz in befestigten Feuerstätten oder mit handelsüblichen Grillmaterialien in handelsüblichen Grillgeräten.

(3) Das Verbrennen von Abfällen ist verboten. Pflanzliche Abfälle sind durch Verrotten zu beseitigen. Ausnahmen werden entsprechend der Pflanzenabfallverordnung vom 25.09.1994 (SächsGVBl. Nr, 56/94 vom 01.10.1994) geregelt.

(4) Das Abbrennen von Wiesen, Feldrainen u.ä. ist aus Gründen des Naturschutzes untersagt. In Ausnahmefällen kann bei Begründung eine widerrufbare Genehmigung durch den Naturschutzbeauftragten in Verbindung mit der Gemeindeverwaltung erteilt werden.

(5) Generell gilt, dass bei Handlungen nach Abs. 1, 2 und 4 keine erheblichen Belästigungen entstehen dürfen und bei ungünstigen Witterungsverhältnissen (Smog oder ungünstige Windrichtungen) das Abbrennen und Verbrennen verboten ist.

Abschnitt 4

Schutz der Grün- und Erholungsanlagen

§ 19

Verhalten in öffentlichen Anlagen

(1) Die öffentlichen Anlagen dürfen nur so benutzt werden, dass durch die Art und das Ausmaß der Benutzung kein Schaden an den Anlagen droht und andere nicht mehr als nach den Umständen unvermeidbar gefährdet oder belästigt werden.

(2) In öffentlichen Anlagen ist es unbeschadet der vorstehenden Vorschrift untersagt

a) Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflächen außerhalb der Wege und Plätze sowie der besonders freigegebenen und entsprechend gekennzeichneten Flächen zu betreten,

b) Wegesperren zu beseitigen oder zu verändern oder Einfriedungen oder Sperren zu überklettern,

c) außerhalb der Kinderspielplätze oder anderer öffentlicher Plätze zu spielen oder sportliche Übungen zu treiben, wenn dadurch die Ruhe anderer erheblich gestört wird oder Besucher erheblich belästigt werden,

d) Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile zu verändern oder aufzugraben, oder außerhalb zugelassener Feuerstellen Feuer zu machen,

e) Pflanzen, Pflanzenteile, Kompost, Erde, Sand oder Steine zu entfernen,

f) Hunde unangeleint umherlaufen zu lassen (auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen dürfen Hunde nicht mitgenommen werden),

g) Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedungen oder andere Einrichtungen zu beschriften, zu bekleben, zu bemalen, zu beschmutzen oder zu entfernen,

h) Gewässer oder Wasserbecken zu verunreinigen oder darin zu fischen,

i) Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte zu benutzen sowie außerhalb der dafür besonders bestimmten oder entsprechend gekennzeichneten Stellen Wintersport (Rodeln, Skilaufen, Schlittschuhlaufen) oder Inlineskating zu treiben, zu reiten, zu zelten, zu baden oder Boot zu fahren,

j) Parkwege zu befahren und Fahrzeuge abzustellen (dies gilt nicht für Kinderwagen und fahrbare Krankenstühle sowie für Kinderfahrzeuge, wenn dadurch andere Besucher nicht gefährdet werden),

k) Gegenstände jeder Art zu lagern, soweit dies nicht der Pflege und Unterhaltung der Anlagen dient,

l) ohne vorherige Genehmigung der Gemeinde Waren oder Leistungen jeder Art anzubieten oder feilzuhalten oder für Lieferung von Waren oder Leistungen jeder Art zu werben.

(3) Die auf den Kinderspielplätzen aufgestellten altersgerechten Turn- und Spielgeräte dürfen nur von Kindern bis zu 14 Jahren benutzt werden. Der Aufenthalt auf Kinderspielplätzen ist nur bis zum Einbruch der Dunkelheit gestattet, soweit nicht durch die Beschilderung eine bestimmte Zeit für das Verlassen des Platzes festgelegt ist.

(4) Es ist verboten Steine, Unrat oder sonstige Gegenstände, die zu Verletzungen oder Verschmutzung führen können, auf Menschen, Tiere, gegen fremde Häuser oder fremde Sachen, in fremde Gärten, Gewässer oder geschlossene Räume zu werfen, zu schleudern oder zu schießen.

Abschnitt 5

Schutz vor Gefahren

§ 20

Freihaltung von Schachtdeckeln

(1) Auf Straßen und in Anlagen sind Schachtdeckel und andere Einrichtungen wie Wasser-, Gas-, Elektrizitäts-, Fernmelde- oder ähnliche dem öffentlichen Interesse dienende Anlagen so freizuhalten, dass ihre Zugänglichkeit jederzeit gewährleistet ist.

(2) Schachtdeckel und Abdeckungen von Versorgungs- und Entsorgungsanlagen dürfen, außer in akuten Gefahrensituationen, von Unbefugten nicht geöffnet werden.

§ 21

Sicherung von Gegenständen

(1) Markisen, Blumentöpfe, Blumenkästen sowie sonstige Gegenstände, durch deren Umstürzen oder Herabfallen Personen verletzt oder Sachen beschädigt werden können, müssen gegen Umstürzen oder Herabfallen in den öffentlichen Verkehrsraum gesichert sein.

(2) Schneeüberhänge sowie Eiszapfen an Gebäuden sind von den Grundstückseigentümern oder Besitzberechtigten unverzüglich zu entfernen, sobald die Gefahr des Herabfallens in den öffentlichen Verkehrsraum besteht.

§ 22

Frisch gestrichene Gegenstände

Frisch gestrichene Häuserwände, Einfriedungen, Türen, Fenster, Fensterläden, Laternenpfähle, Masten, Bänke oder sonstige Sachen, an denen Personen, die im Straßenverkehr teilnehmen, durch Abfärben Schaden nehmen können, sind als „frisch gestrichen“ auffallend kenntlich zu machen.

§ 23

Gefährdung durch Bäume und Sträucher

(1) Besitzberechtigte (Eigentümer, Erbbauberechtigte, Nießbraucher, Mieter und Pächter) von Grundstücken sind dafür verantwortlich, dass überhängende Äste von Sträuchern und Bäumen die Verkehrssicherheit auf öffentlichen Straßen nicht beeinträchtigen.

(2) Sträucher und Bäume sind so zu beschneiden, dass auch bei extremen Witterungserscheinungen Freileitungen der Energieversorgung und Telekommunikation nicht beschädigt werden.

(3) Das Fällen von Bäumen bedarf der Zustimmung der Gemeindeverwaltung. Näheres regelt die Baumschutzsatzung.

§ 24

Rattenbekämpfung

(1) Die Eigentümer von

a) bebauten Grundstücken,

b) unbebauten sowie landwirtschaftlich oder gärtnerisch genutzten Grundstücken innerhalb der geschlossenen Ortschaft,

c) Lager- und Schuttplätzen, Kanalisationen, Garten- und Parkanlagen, Ufern, Wassergräben und Dämmen,

d) Eisenbahnanlagen innerhalb der geschlossenen Ortschaft

sind verpflichtet, wenn sie Rattenbefall feststellen, unverzüglich der Ortspolizeibehörde Anzeige zu erstatten und eine Rattenbekämpfung durchzuführen. Die Bekämpfungsmaßnahmen sind solange zu wiederholen, bis sämtliche Ratten vernichtet sind.

(2) Wer die tatsächliche Gewalt über die in Abs. 1 genannten Grundstücke oder Örtlichkeiten ausübt, ist neben dem Eigentümer für die Rattenbekämpfung verantwortlich.

(3) Das Gift ist so auszulegen, dass Menschen nicht gefährdet werden. Giftköder dürfen im Freien oder in unverschlossenen Räumen nicht unbedeckt und nicht ungesichert ausgelegt werden.

(4) Die Ortspolizeibehörde kann eine allgemeine Rattenbekämpfung für die ganze Gemeinde oder einen Teil des Gemeindegebietes anordnen. In der Anordnung ist der Zeitraum festzulegen, währenddessen die Rattenbekämpfung durchzuführen ist. Die Kosten der Bekämpfung haben die nach Abs. 1 a-d Verpflichteten zu tragen.

Abschnitt 6

Anbringen von Hausnummern

§ 25

Hausnummern

(1) Die Hauseigentümer haben ihre Gebäude spätestens an dem Tag, an dem sie bezogen werden, mit der von der Gemeinde festgesetzten Hausnummer in arabischen Ziffern zu versehen.

(2) Die Hausnummern müssen von der Straße aus, in die das Haus einnummeriert ist, gut lesbar sein. Unleserliche Hausnummernschilder sind unverzüglich zu erneuern. Die Hausnummern sind in einer Höhe von nicht mehr als 3 Metern an der der Straße zugekehrten Seite des Gebäudes unmittelbar über oder neben dem Gebäudeeingang anzubringen. Wenn sich der Gebäudeeingang nicht an der Straßenseite des Gebäudes befindet, sind die Hausnummern an der dem Grundstückszugang nächstgelegenen Gebäudeecke anzubringen. Bei Gebäuden, die von der Straße zurückliegen, können die Hausnummern am Grundstückseingang angebracht werden.

(3) Die Gemeinde kann im Einzelfall anordnen, wo, wie und in welcher Ausführung Hausnummern anzubringen sind, soweit dies im Interesse der öffentlichen Sicherheit oder Ordnung geboten ist.

Abschnitt 7

Schlussbestimmungen

§ 26

Zulassung von Befreiungen

Die Gemeinde Naundorf kann Ausnahmen von den Vorschriften dieser Polizeiverordnung zulassen, sofern ein überwiegendes öffentliches Interesse nicht entgegensteht. Die Ausnahmen können mit Auflagen und Bedingungen versehen werden.

§ 27

Ordnungswidrigkeiten

(1) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 SächsPolG handelt, wer vorsätzlich oder fahrlässig:

· entgegen § 3 Abs. 1 die dort genannten Geräte und Instrumente so benutzt, dass andere erheblich belästigt werden,

· entgegen § 3 Abs. 2 in der Zeit von 22 Uhr bis 6 Uhr ruhestörenden Lärm verursacht,

· entgegen § 4 Gaststätten, Diskotheken, Spielsäle, Betriebe und Versammlungsräume innerhalb der im Zusammenhang bebauten Gebiete oder in der Nähe von Wohngebäuden so betreibt, dass Lärm nach außen dringt, durch den andere erheblich belästigt werden,

· entgegen § 5 öffentliche Sport- und Spielgeräte benutzt,

· entgegen § 6 außerhalb öffentlicher Verkehrsflächen Fahrzeugmotoren unnötig laufen lässt, Fahrzeug- und Garagentore übermäßig laut oder unnötig schließt, Fahrräder mit Hilfsmotoren und Motoren von Krafträdern in Toreinfahrten, Durchfahrten oder Innenhöfen von Wohnhäusern anlässt, beim Be- und Entladen von Fahrzeugen vermeidbaren Lärm verursacht oder mit den an den Fahrzeugen vorhandenen Vorrichtungen unnötig Schallzeichen abgibt,

· entgegen § 7 Haus- und Gartenarbeiten durchführt,

· entgegen § 8 Tiere so hält, dass andere erheblich belästigt oder gestört werden,

· entgegen § 9 Abs. 1 Fahrzeuge auf öffentlichen Verkehrsflächen wäscht, instandsetzt oder wartet,

· entgegen § 9 Abs. 2 stillgelegte bzw. Unfallfahrzeuge im öffentlichen Verkehrsraum abstellt,

· entgegen § 9 Abs. 3 Verkaufswagen, Fahrgeschäfte, Verkaufs- und Ausstellungszelte, Stände und ähnliche Einrichtugen ohne Genehmigung ab- oder aufstellt,

· entgegen § 9 Abs. 4 auf öffentlichen Straßen oder Anlagen Druckschriften verteilt,

· entgegen § 9 Abs. 5 weggeworfene Druckschriften in der unmittelbaren Umgebung des Verteilerortes nicht beseitigt,

· entgegen § 10 Abs. 1a nächtigt,

· entgegen § 10 Abs. 1b bettelt oder Minderjährige zu solchem Betteln anstiftet,

· entgegen § 10 Abs. 1c die Notdurft verrichtet,

· entgegen § 10 Abs. 1d außerhalb von Freischankflächen oder Einrichtungen, wie Grillstellen u.ä. ausschließlich oder überwiegend zum Zwecke des Alkoholgenusses lagert oder dauerhaft verweilt,

· entgegen § 10 Abs. 1e Betäubungsmittel öffentlich konsumiert,

· entgegen § 10 Abs. 1f andere durch Lärmen, Aufdringlichkeit, trunkenheits- oder sonstiges rauschbedingtes Verhalten belästigt oder behindert,

· entgegen § 11 öffentliche Brunnen entgegen ihrer Zweckbestimmung benutzt, sie beschmutzt oder das Wasser verunreinigt,

· entgegen § 12 keine geeigneten Behälter für die Abfälle und Speisereste bereitstellt,

· entgegen § 13 Abs. 1 Tiere so hält oder beaufsichtigt, dass andere erheblich gefährdet werden,

· entgegen § 13 Abs. 2 das Halten gefährlicher Tiere der Ortspolizeibehörde nicht unverzüglich anzeigt,

· entgegen § 13 Abs. 3 Hunde frei herumlaufen lässt,

· entgegen § 13 Abs. 4 Hunde auf öffentlichen Straßen, Wegen und Plätzen nicht an der Leine führt,

· entgegen § 13 Abs. 5 als Halter oder Führer eines Hundes verbotswidrig abgelegten Hundekot nicht unverzüglich beseitigt,

· entgegen § 13 Abs. 6 tote Wildtiere nicht meldet,

· entgegen § 13 Abs. 7 Bienenbestände aufstellt,

· entgegen § 14 übel riechende Gegenstände und Stoffe lagert, verarbeitet oder befördert,

· entgegen § 15 Abs. 1 plakatiert oder nicht dafür zugelassene Flächen beschriftet, bemalt oder besprüht oder der in § 15 Abs. 3 beschriebener Beseitigungspflicht nicht nachkommt,

· entgegen § 16 Abs. 1 öffentliche Straßen und Anlagen verunreinigt,

· entgegen § 16 Abs. 2 die Verunreinigung nicht beseitigt,

· entgegen § 16 Abs. 4, 5 und 7 Leergut oder Baumaterial, Bauschutt u.ä. ablagert,

· entgegen § 16 Abs. 6 Container aufstellt,

· entgegen § 16 Abs. 8 Straßen, Gehwege oder öffentliche Plätze aufbricht,

· entgegen § 17 Abfall nicht ordnungsgemäß entsorgt, Abfallbehälter und Sammelbehälter durchsucht oder Gegenstände daraus entnimmt, Abfälle neben die Behälter stellt und Müllnormtonnen nicht an den vorgeschriebenen Stellen bereitstellt,

· entgegen § 18 Großfeuer, Wiesen und Feldraine abbrennt bzw. Gartenabfälle verbrennt,

· entgegen § 19 Abs. 2a Anpflanzungen, Rasenflächen oder sonstige Anlagenflächen betritt,

· entgegen § 19 Abs. 2b Wegesperren beseitigt oder verändert oder Einfriedungen oder Sperren überklettert,

· entgegen § 19 Abs. 2c außerhalb der Kinderspielplätze oder anderer öffentlicher Plätze spielt oder sportliche Übungen treibt und dabei andere erheblich belästigt,

· entgegen § 19 Abs. 2d Wege, Rasenflächen, Anpflanzungen oder sonstige Anlagenteile verändert oder aufgräbt oder außerhalb der zugelassenen Feuerstellen Feuer macht,

· entgegen § 19 Abs. 2e Pflanzen, Pflanzenteile, Laub, Kompost, Erde, Sand oder Steine entfernt,

· entgegen § 19 Abs. 2f Hunde unangeleint umherlaufen lässt oder Hunde auf Kinderspielplätze oder Liegewiesen mitnimmt,

· entgegen § 19 Abs. 2g Bänke, Schilder, Hinweise, Denkmäler, Einfriedungen oder andere Einrichtungen beschriftet, beklebt, bemalt, beschmutzt oder entfernt,

· entgegen § 19 Abs. 2h Gewässer oder Wasserbecken verunreinigt oder darin fischt,

· entgegen § 19 Abs. 2i Schieß-, Wurf- oder Schleudergeräte benutzt sowie außerhalb dafür bestimmter oder entsprechend gekennzeichneter Stellen Wintersport oder Inlineskating betreibt, reitet, zeltet, badet oder Boot fährt,

· entgegen § 19 Abs. 2j Parkwege befährt oder Fahrzeuge abstellt,

· entgegen § 19 Abs. 2k Gegenstände lagert,

· entgegen § 19 Abs. 2l ohne vorherige Genehmigung Waren oder Leistungen anbietet oder feil hält oder für die Lieferung von Waren oder Leistungen wirbt,

· entgegen § 19 Abs. 3 Turn- und Spielgeräte benutzt,

· entgegen § 19 Abs. 4 Steine, Unrat oder sonstige Gegenstände wirft, schleudert oder schießt,

· entgegen § 20 Schachtdeckel und Abdeckungen nicht freihält oder öffnet,

· entgegen § 21 Markisen, Blumentöpfe, Blumenkästen u.ä. nicht gegen Umstürzen und Herabfallen sichert und Schneeüberhänge und Eiszapfen nicht entfernt,

· entgegen § 22 frisch gestrichene Gegenstände im öffentlichen Verkehrsraum nicht auffallend kenntlich macht,

· entgegen § 23 Abs. 1 und 2 Sträucher und Bäume, die eine Gefahr für die Verkehrssicherheit und für die Freileitungen der Energieversorgung und Telekommunikation darstellen nicht beschneidet,

· entgegen § 23 Abs. 3 Bäume ohne Zustimmung fällt,

· entgegen § 24 als Verpflichteter festgestellten Rattenbefall nicht unverzüglich der Ortspolizeibehörde anzeigt und eine Rattenbekämpfung nach den Vorschriften dieser Verordnung durchführt oder die Bekämpfungsmaßnahmen nicht so lange wiederholt, bis sämtliche Ratten beseitigt sind,

· entgegen § 25 Abs. 1 als Hauseigentümer die Gebäude nicht mit den festgesetzten Hausnummern versieht,

· entgegen § 25 Abs. 2 unleserliche Hausnummernschilder nicht unverzüglich erneuert oder Hausnummern nicht entsprechend anbringt.

(2) Ordnungswidrig im Sinne von § 17 SächsPolG handelt auch, wer vorsätzlich oder fahrlässig einer aufgrund dieser Polizeiverordnung ergangenen vollziehbaren Auflage oder Verfügung zuwider handelt.

(3) Die Ordnungswidrigkeiten können nach § 17 Abs. 2 SächsPolG in Verbindung mit § 17 Abs. 1 und 2 des Gesetztes über Ordnungswidrigkeiten (OWiG) mit einer Geldbuße von mindestens 5,00 € und höchstens 1.000,00 €, bei fahrlässigen Zuwiderhandlungen mit höchstens 500,00 € geahndet werden.

§ 28

Inkrafttreten

(1) Diese Polizeiverordnung tritt am Tage nach der öffentlichen Bekanntmachung in Kraft.

(2) Gleichzeitig tritt die Polizeiverordnung der Ortspolizeibehörde Naundorf vom 28.04.1995 außer Kraft.

beschlossen:

29.05.2006

ausgefertigt:

30.05.2006

bekannt gemacht:
08.06.2006
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